
dass eine routinemäßige, d. h. medizi-
nisch nichtindizierte Beschneidung nicht 
empfohlen wird. Die Rate der in der Li-
teratur angegebenen Komplikationen der 
Beschneidung schwankt breit: 0,2–6%. In 
einer von der DAKJ durchgeführten Be-
fragung unter deutschen Kinderärzten/-
innen gaben 458 an, schon Patienten mit 
Komplikationen nach einer Beschneidung 
gesehen zu haben (298 Neugeborene, 
351 Säuglinge, 1209 Kinder), darunter 470 
mit Nachblutungen, 1204 mit lokal und 
628 mit systemisch zu behandelnden In-
fektionen.

Festzuhalten bleibt, dass Komplikatio-
nen bekannt sind – bis hin zu Todesfällen. 
Daher ist es müßig, über 2% vs. 6% zu dis-
putieren. Die Kritik von Herrn Dr. No-
wotny, die DAKJ zitiere fehlerhaft, wird 
zurückgewiesen. Es soll nicht verkannt 
werden, dass die Diskussion um die 
Beschneidung zu einem erheblichen Teil 
emotional belastet ist, wofür auch die 
Überschrift des Leserbriefs, „Ärgerlich“, 
spricht.

Was rituelle Beschneidungen angeht, 
ist abschließend festzuhalten, dass religiö-
se Ansichten nicht mit naturwissenschaft-
lich-medizinischen Argumenten disku-
tiert werden können, sondern allenfalls 
mit ethischen und rechtlichen.
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In . Tab. 1 und . Tab. 3 dieses Artikels 
wird zur Inhalation bei oberer Atemwegs-
obstruktion (z. B. viraler Krupp) die Inha-
lation mit Suprarenin erwähnt.

Suprarenin (Wirkstoff Epinephrin) 
hat für diese Indikation keine Zulassung, 
wird jedoch häufig im „off-label-use“ in 
der täglichen Praxis eingesetzt. Für diese 
Indikation existiert in Deutschland auch 
ein zugelassenes Präparat: InfectoKrupp 
Inhal, Fa. Infectopharm (Wirkstoff Epi-
nephrin).
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